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I. Gutachtervotum und SAK-Beschluss 
 

 

1. SAK-Beschluss 

Die SAK stimmt dem Bewertungsbericht der Gutachtergruppe zu und nimmt die Stellung-

nahme der Leibniz Fachhochschule vom 15.5.2015 zur Kenntnis. Sie begrüßt die angekün-

digten Maßnahmen, sieht den beschriebenen Mangel aber noch nicht als behoben an. 

Die SAK beschließt die Reakkreditierung des Studiengangs Health Management mit dem 

Abschluss Bachelor of Arts mit der folgenden Auflage für die Dauer von sieben Jahren: 

1. Die Hochschule muss die Besetzung mindestens einer der drei derzeit im Be-

rufungsverfahren befindlichen Professuren nachweisen. (Kriterium 2.7, Drs. 

AR 20/2013) 

Die Auflage ist innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der 

mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann. 

Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“. (Drs. AR 20/2013) 
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2. Abschließendes Votum der Gutachtergruppe 

 

2.1 Allgemein 

2.1.1 Empfehlungen: 

 Die Gutachter/-innen empfehlen zu überprüfen, inwieweit die Vermittlung von metho-

dischen Grundlagen der Datenanalyse gestärkt werden sollte. 

 Die Gutachter/-innen empfehlen zu überprüfen, inwiefern die Vermittlung grundle-

gender Methoden wissenschaftlichen Arbeitens geschärft werden sollte. 

 Die Gutachter/-innen empfehlen, in den Modulbeschreibungen die Verwendbarkeit 

der Module ausführlicher darzustellen. 

 Die Gutachter/-innen empfehlen, vorhandene redaktionelle Fehler in den Modulbe-

schreibungen zu beheben. 

 

2.1.2 Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission 

(SAK) 

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK die Akkreditierung des Studiengangs Health Ma-

nagement mit dem Abschluss B.A. mit der folgenden Auflage für die Dauer von sieben Jah-

ren. 

 Die Hochschule muss die Besetzung einer der drei derzeit im Berufungsverfahren be-

findlichen Professuren nachweisen. (Kriterium 2.7, Drs. AR 20/2013) 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“. (Drs. AR 20/2013) 
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II. Bewertungsbericht der Gutachtergruppe 
 

Einleitung und Verfahrensgrundlagen 

Die Leibniz-Fachhochschule ist 2011 aus der Berufsakademie des Trägervereins „Leibniz-

Akademie e.V.“ hervorgegangen. Die Leibniz-Akademie selbst wurde im Jahre 1920 in Han-

nover gegründet und betrieb seitdem als Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) 

kaufmännische Weiterbildung. Seit 1972 bot sie in einer zweiten Säule das duale Studium 

als Berufsakademie an, das seit 1994 auf dem Niedersächsischen Berufsakademiegesetz 

basierte. 

An der Leibniz FH waren im Jahr 2014 539 Studierende in sechs Bachelorstudiengängen 

und einem Masterstudiengang immatrikuliert. Der duale Studiengang Health Management 

wurde im Mai 2010 akkreditiert und zum WS 2010/11 erstmalig angeboten. Insgesamt wur-

den in dem Studiengang seit 2010 49 Studierende immatrikuliert. 

Grundlagen des Bewertungsberichtes sind die Lektüre der Dokumentation der Hochschule  

und die Vor-Ort-Gespräche in Hannover. Während der Vor-Ort-Gespräche wurden Gesprä-

che geführt mit der Hochschulleitung, mit den Programmverantwortlichen und Lehrenden, mit 

Studierenden, Absolventen und Absolventinnen sowie mit Vertretern der Praxispartner.  

Die Bewertung beruht auf den zum Zeitpunkt der Vertragslegung gültigen Vorgaben des Ak-

kreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz. Zentrale Dokumente sind dabei die „Re-

geln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Sys-

temakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013), die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß 

§ 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor und Masterstudiengängen“ (Beschluss 

der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010) und der „Qualifikations-

rahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

21.04.2005).1  

 

 

                                                
1
 Diese und weitere ggfs. für das Verfahren relevanten Beschlüsse finden sich in der jeweils aktuellen 

Fassung auf den Internetseiten des Akkreditierungsrates, http://www.akkreditierungsrat.de/ 
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1. Health Management (B.A.) 

1.1 Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs Health Management B.A. werden von der Hoch-
schule in § 2 StO wie folgt beschrieben: 
 
§ 2 Qualifikationsziele des Studiengangs 
Die Absolventen des Studienganges „Health Management“ haben theoretisch fundiertes, praxisorien-
tiertes betriebswirtschaftliches auf das Gesundheitswesen bezogenes Wissen, das dem Niveau eines 
grundständigen Studienabschlusses entspricht und neben der Berufsfähigkeit die Grundlage für wei-
terführende Studiengänge bildet. Die Absolventinnen/en können die Dynamik und Komplexität des 
Gesundheitswesens fachgerecht einordnen, die Auswirkungen für die eigenen Unternehmen erken-
nen, Problemlösungswege entwickeln, diese umsetzen und nachhaltig sichern. Mit Abschluss des 
Studiums besitzen die Absolventen zum einen fundierte allgemeine betriebswirtschaftliche, volkswirt-
schaftliche und rechtliche Kenntnisse, die sie kritisch reflektieren können. Zum anderen erkennen sie 
die Besonderheiten des Gesundheitswesens und können durch erlernte Methodenkompetenzen be-
triebswirtschaftliche Methoden im Gesundheitswesen anwenden. Dieser auf dem aktuellen Stand der 
Fachliteratur vorhandene Wissensbestand kann auf wissenschaftlichem Niveau eigenständig erweitert 
und vertieft werden. Die Absolventinnen/en vermögen unter Respekt für die Unterschiedlichkeit von 
Gruppenmitgliedern teamorientiert zu arbeiten. Insbesondere können sie eigenes und fremdes ge-
schlechtsspezifisches Verhalten erkennen und ggf. überwinden. Sie können im zwischenmenschli-
chen, innerbetrieblichen Umgang wie in Beziehungen mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen 
angemessene Kommunikationsformen wählen und die eigenen Positionen überzeugend in Schrift, 
Wort und mit visueller Unterstützung darstellen. Die Absolventinnen/en verfügen über berufsfeldbezo-
gene Qualifikationen durch die praktische Ausbildung in den Unternehmen und den studiumsinternen 
Vertiefungsrichtungen „Management in Unternehmen des Gesundheitswesens“ und „Management in 
Krankenversicherungen“. Das erfolgreiche Studium des Studiengangs ermöglicht eine Tätigkeit in 
allen betriebswirtschaftlichen Funktionen in Unternehmen des Gesundheitswesens und Krankenversi-
cherungen. Neben der klassischen Verwaltung können sie in unterschiedlichen Bereichen der Unter-
nehmen eingesetzt werden, u.a. im Qualitätsmanagement, Controlling, Rechnungswesen, Marketing, 
Organisation, Unternehmensentwicklung oder im Personalwesen. 

 

Diese intendierten Lernergebnisse beziehen sich nach Einschätzung der Gutachtergruppe in 

angemessener Art und Weise auf die wissenschaftliche Befähigung, die Befähigung, eine 

qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, die Befähigung zum gesellschaftlichen Engage-

ment und die Persönlichkeitsentwicklung. Ungeachtet der erhöhten Praxisanteile stellt die 

Hochschule die wissenschaftliche Befähigung der Studierenden sicher. 

 

1.2 Konzeption und Inhalte des Studiengangs 

Es handelt sich um einen praxisintegrierenden dualen Studiengang. Der Studiengang wird in 

Kooperation mit Unternehmen aus dem Gesundheitswesen durchgeführt. Theorie und Praxi-

sphasen wechseln sich in einer jeweiligen Dauer von 12 Wochen ab. Es findet eine systema-

tische Integration der in der Praxis entwickelten Kompetenzen statt, sodass Leistungspunkte 

in den Praxisphasen erworben werden können. Nach Einschätzung der Gutachtergruppe ist 

es der Hochschule sehr gut gelungen, Theorie- und Praxisanteile miteinander zu verzahnen. 

Dies wurde in den Gesprächen von den anwesenden Vertretern der Praxispartner und der 

Studierenden bestätigt.  
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Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von betriebswirtschaftlichem, volkswirt-

schaftlichem und juristischem Fachwissen, das auf die spezifischen Gegebenheiten des Ge-

sundheitswesens fachübergreifend angewendet werden kann.  

Das Curriculum besteht aus 36 Modulen, die auf die in § 2 StO formulierten Qualifikationszie-

le ausgerichtet sind. Neben 26 Pflichtmodulen werden jeweils fünf Vertiefungsmodule ange-

boten, wodurch die Möglichkeit besteht, spezifische Fragestellungen, die die Unternehmen 

des Gesundheitswesens oder die Krankenversicherungen betreffen, zu bearbeiten. 

Voraussetzung für die Zulassung zum Studiengang ist die Allgemeine Hochschulreife, Fach-

hochschulreife oder eine andere Hochschulzugangsberechtigung gem. § 18 NHG. Zudem ist 

ein Ausbildungsvertrag mit einem kooperierenden Unternehmen aus dem Gesundheitswe-

sen Bedingung. Mathematik- und Englischkenntnisse werden zu Beginn des Studiums über-

prüft, und ggf. wird Unterstützung beim Abbau von Defiziten angeboten. An anderen Hoch-

schulen oder außerhochschulisch erbrachte Leistungen werden nach Überprüfung durch den 

Prüfungsausschuss anerkannt (§ 5 PO).  

Nach Einschätzung der Gutachtergruppe zeichnet sich der Studiengang durch ein in sich 

geschlossenes Studiengangskonzept aus, bei dem sich die besonderen Erfordernisse des 

Profils angemessen in den didaktisch-methodischen Konzepten wiederfinden.  

Die inhaltlichen Anforderungen der Bachelorebene des Qualifikationsrahmens für deutsche 

Hochschulabschlüsse werden erfüllt, das Wissen und Verstehen der Studierenden wird an-

gemessen vertieft und verbreitert, und die Studierenden erhalten ausreichend instrumentale, 

systemische und kommunikative Kompetenzen.  

Die Gutachter/-innen empfehlen zu überprüfen, inwieweit die Vermittlung von methodischen 

Grundlagen der Datenanalyse und Ergebnisinterpretation gestärkt werden sollte insbes. mit 

dem Fokus auf Evidenz-basierte Entscheidungsfindung und Analyse von Routinedaten für 

Versorgungsforschungsfragen etwa durch stärkere Einbindung von Themen des aktuellen 

Forschungsdiskurses, ggf. unter Straffung des derzeit recht umfangreichen juristischen An-

teils. Ferner raten die Gutachter/innen dazu, zu überprüfen, inwiefern die Vermittlung grund-

legender Methoden wissenschaftlichen Arbeitens geschärft werden sollte. 

 

1.3 Studierbarkeit 

Der Studiengang erscheint insgesamt studierbar. Die Arbeitsbelastung erscheint angemes-

sen und eine Überprüfung wird im Rahmen der Lehrevaluation vorgenommen. Entsprechen-

de Ergebnisse der Evaluation lagen der Gutachtergruppe vor. Die anwesenden Studierenden 

bestätigten die Studierbarkeit des Programms. Durch die kleinen Gruppengrößen ist die Be-

treuung und Beratung sehr eng und intensiv, was von den Studierenden bzw. Absolventen 

und Absolventinnen besonders positiv hervorgehoben wurde. 

Ein Nachteilsausgleich für behinderte und länger andauernd erkrankte Studierende wird lt. 

§°4 der Studienordnung und §°7 der Prüfungsordnung gewährt. Darüber hinaus  berichteten 

Lehrende und Studierende in den Gesprächen, wie bei gesundheitlichen Einschränkungen 

Studierender seitens der Hochschule individuelle Lösungsmöglichkeiten gefunden wurden. 
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1.4 Ausstattung 

Die Durchführung der Studiengänge ist im Hinblick auf die sächliche und räumliche Ausstat-

tung gesichert. Während der Begehung hatte die Gutachtergruppe Gelegenheit, die Räum-

lichkeiten der Hochschule zu besichtigen.  

Das Personal erscheint ausreichend qualifiziert. Die kurzfristige Absage eines ausgewählten 

Bewerbers für eine Professur führte dazu, dass die Aufrechterhaltung des vorgeschriebenen 

Anteils von über 50 % des Lehrangebotes durch hauptberuflich Lehrende gem. § 64 Abs. 1 

S. 2 Nr.6 NHG zur Zeit nur dadurch erreicht werden kann, dass die vorhandenen Professo-

rinnen und Professoren der Leibniz FH ihre Lehrverpflichtung im Durchschnitt um ca. 10 % 

übererfüllen. Dieser Umstand muss aus Sicht der Gutachtergruppe beseitigt werden. Die 

Leibniz FH hat nachzuweisen, dass eine Professorenstelle mit Vollzeitlehrdeputat besetzt 

wird. Die Gutachter/-innen begrüßen, dass zwei weitere Stellen derzeit im Berufungsverfah-

ren sind. Dadurch könnte der Anteil der hauptberuflich Lehrenden am Lehrangebot in allen 

vorhandenen Studiengängen auf ca. 58 % erhöht werden.  

 

1.5 Qualitätssicherung 

Die Leibniz FH führt Verfahren des hochschulinternen Qualitätsmanagements durch. Dies 

beinhaltet Lehrveranstaltungsevaluationen, in denen auch die Arbeitsbelastung der Studie-

renden untersucht wird. In der Evaluationsordnung ist ein klarer Regelkreis für die Evaluation 

beschrieben, der sicherstellt, dass die Ergebnisse der Weiterentwicklung des Studiums die-

nen. Im Antrag zur Reakkreditierung wurde dargelegt, inwieweit der Studiengang zwischen-

zeitlich auf der Basis der Evaluationsergebnisse angepasst wurde. Studierende und Vertreter 

der Praxispartner betonten in den Gesprächen das zeitnahe Eingehen der Hochschule auf 

Anregungen und Veränderungswünsche. 

Der Studienerfolg wird über die erhobenen statistischen Daten über Studiendauer, Abbre-

cherquoten und Durchfallquoten untersucht.  
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2. Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates 

 

2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes  

(Kriterium 2.1) 

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt. 

Die Hochschule hat Qualifikationsziele formuliert und unter § 2 der Studienordnung (StO) 

veröffentlicht. Diese beziehen sich in angemessener Weise auf die wissenschaftliche Befähi-

gung, die Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, die Befähigung zum 

gesellschaftlichen Engagement und die Persönlichkeitsentwicklung. 

Siehe ansonsten 1.1. 

 

2.2 Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem  

(Kriterium 2.2) 

Das Kriterium 2.2 ist erfüllt. 

Die formalen Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse 

und der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben werden in vollem Umfang erfüllt. Zu den in-

haltlichen Anforderungen des Qualifikationsrahmens siehe 1.2. 

Der duale Studiengang umfasst 180 ECTS-Punkte und hat eine Regelstudienzeit von sechs 

Semestern in Vollzeit. Es ist eine Abschlussarbeit im Umfang von 10 ECTS-Punkten vorge-

sehen.  

Der Studiengang schließt mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) ab. Dies entspricht dem 

inhaltlichen Profil des Studiengangs. Es wird nur ein Grad vergeben und eine Vermischung 

der Studiengangssysteme Master/Diplom ist nicht gegeben. Es wird ein Diploma Supplement 

ausgegeben, in dem das Profil des Studiengags beschrieben ist.  

Der Studiengang ist vollständig modularisiert und mit einem Leistungspunktesystem verse-

hen. Alle Module umfassen mehr als 5 ECTS-Punkte und können vorwiegend innerhalb ei-

nes Semesters abgeschlossen werden. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stunden Arbeitsbe-

lastung. Zu den Modulprüfungen siehe 2.5. 

Die Modulbeschreibungen enthalten alle geforderten Informationen und unterscheiden in 

angemessener Weise zwischen Inhalten und Kompetenzen. Die Gutachter empfehlen, die 

Verwendbarkeit der Module ausführlicher darzustellen. Außerdem sollten vorhandene redak-

tionelle Fehler in den Modulbeschreibungen beseitigt werden, wie z.B. der Ausweis von 

Wahlpflichtfächern, die stattdessen Pflichtmodule für alle Studierenden sind. 

Die Vergabe einer zusätzlichen relativen Note ist laut § 18 in Übereinstimmung mit dem 

ECTS Users´ Guide in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen.  

Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und von außerhalb des Hochschul-

wesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten ist unter § 5 PO geregelt. Diese Regeln 
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entsprechen vollumfänglich den Anforderungen der KMK und des Gesetzes zu dem Über-

einkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbe-

reich in der europäischen Region („Lissabon-Konvention“). Durch diese Regelung wird eine 

Mobilität der Studierenden erreicht. 

 

2.3 Studiengangskonzept  

(Kriterium 2.3) 

Das Kriterium 2.3 ist erfüllt. 

Zur Anerkennung siehe 2.2 

Zum Nachteilsausgleich siehe 2.5 

Siehe ansonsten 1.2 

 

2.4 Studierbarkeit  

(Kriterium 2.4) 

Das Kriterium 2.4 ist erfüllt. 

Siehe 1.3 

 

2.5 Prüfungssystem   

(Kriterium 2.5) 

Das Kriterium 2.5 ist erfüllt. 

Die Gutachtergruppe ist zu der Auffassung gelangt, dass Prüfungen generell dazu dienen, 

das Erreichen der Qualifikationsziele zu überprüfen. Sie sind kompetenzorientiert ausgestal-

tet und modulbezogen.  

Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen ist unter §°4 der Studienordnung 

und §°7 der Prüfungsordnung geregelt.  

Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen und ist in Kraft gesetzt und 

veröffentlicht. 

 

2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen  

(Kriterium 2.6) 

Das Kriterium 2.6 ist erfüllt. 

Die Theorie-Praxis-Verzahnung zwischen der Hochschule und den Unternehmen wird durch 

einen Rahmenplan vertraglich sichergestellt. Außerdem ist der Austausch zwischen Theorie 

und Praxis durch interdisziplinäre Unternehmens- und Dozentenarbeitskreise sowie Fach-

kommissionen institutionell verankert. Die Ausrichtung der theoretischen Studieninhalte an 
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aktuellen fachwissenschaftlichen und fachpraktischen Entwicklungen wird durch Praxisrefle-

xionen und Projekte unterstützt.  

 

2.7 Ausstattung  

(Kriterium 2.7) 

Das Kriterium 2.7 ist weitgehend erfüllt. 

Siehe hierzu 1.4 

 

2.8 Transparenz und Dokumentation   

(Kriterium 2.8) 

Das Kriterium 2.8 ist erfüllt. 

Alle relevanten Dokumente zu Studiengang, Studienverlauf, den Prüfungsanforderungen und 

Zugangsvoraussetzungen einschließlich der Nachteilsausgleichsregelungen werden auf den 

Internetseiten der Hochschule veröffentlicht. 

 

2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

(Kriterium 2.9) 

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt. 

Siehe 1.5 

 

2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

(Kriterium 2.10) 

Das Kriterium 2.10 ist erfüllt. 

Das Studiengangskonzept wird den besonderen Erfordernissen eines dualen Studienpro-

gramms gerecht.  

Siehe 1.2 

 

2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

(Kriterium 2.11) 

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt. 

Die Hochschule hat Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit vorge-

legt, die auch auf Studiengangsebene umgesetzt werden. An der Hochschule ist eine Gen-

derbeauftragte benannt.  

Stellenausschreibungen werden so formuliert, dass sie beide Geschlechter gleichermaßen 



- Leibniz FH Hannover, Health Management, 1034-1-2 - 

 

II Bewertungsbericht der Gutachtergruppe 

2 Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates 

 

 

II-8 

ansprechen. Die für die ausgeschriebene Stelle erforderliche Qualifikation wird in der Aus-

schreibung verbindlich festgelegt. Bei der Besetzung von Professuren praktiziert die Leibniz-

Fachhochschule eine aktive Rekrutierung von Frauen, insbesondere in den Bereichen, in 

denen Frauen unterrepräsentiert sind. Personalwahlgremien werden geschlechtsneutral be-

setzt. Alle einer Berufung zugrunde liegende Kriterien werden offen gelegt und grundsätzlich 

auf ihre Geschlechtsgebundenheit überprüft.  

Bei der Beurteilung wissenschaftlicher berufspraktischer Qualifikationen werden Unterbre-

chung oder Reduzierung der wissenschaftlichen Tätigkeit oder Verlängerung bei einzelnen 

Qualifikationsabschlüssen aufgrund von Familienarbeit wertschätzend in die Kriterien einbe-

zogen und zusätzliche soziale und kommunikative Fähigkeiten einer Bewerberin oder eines 

Bewerbers gewürdigt. 

Die Auswahl der Studierenden der Leibniz-FH obliegt den Unternehmen. Der Anteil von 

weiblichen Studierenden (derzeit 69%) widerspiegelt jedoch in etwa das Verhältnis der Be-

schäftigten im Gesundheitssektor.  

Zudem enthalten die Prüfungsordnungen und Zulassungsordnungen Regelungen, die die 

Anpassung des Studiums an individuelle Lebenssituationen ermöglichen. Die Räume der 

Hochschule sind barrierefrei erreichbar.  
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